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24 - 0260

Satzung zur Regelung von Fragen der Verfassung
des Schulverbandes Kirchheim i. Schw. (Verbandssatzung)

Vom 12.12.2022

Die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Kirchheim i. Schw. erlässt aufgrund des Art 9.
Abs. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) i. V. m. Art. 1, Art. 26 Abs. 1 Satz 1 des
Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) sowie Art. 20 a der Gemeindeordnung für den
Freistaat Bayern folgende Satzung zur Regelung von Fragen der Verfassung des Schulverbandes (Ver-
bandssatzung):

§ 1
Name und Sitz des Schulverbandes

1) Der Schulverband führt folgenden Namen:  Schulverband Kirchheim i. Schw.

2) Der Schulverband hat seinen Sitz in Kirchheim i. Schw.
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§ 2
Ehrenamtliche Tätigkeit; Entschädigung

1) Der Schulverbandsvorsitzende, sein Stellvertreter und die übrigen Mitglieder der Schulverbandsver-
sammlung (Schulverbandsräte) sind ehrenamtlich tätig (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i.V.m. Art. 31 Abs. 1 Satz 1
KommZG). Die Tätigkeit der Schulverbandsräte erstreckt sich auf die Mitwirkung bei den Beratungen und
Entscheidungen der Schulverbandsversammlung.

2) Die der Schulverbandsversammlung kraft Amtes angehörenden Mitglieder, das sind die 1. Bürger-
meister der am Schulverband beteiligten Gemeinden (Art. 9 Abs. 3 Satz 1 BaySchFG), haben Anspruch auf
Ersatz ihrer nachgewiesenen Auslagen (Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i.V.m. Art. 30 Abs. 2 Satz 2 KommZG).

3) Die übrigen Mitglieder der Schulverbandsversammlung erhalten für ihre Tätigkeit als pauschale Ab-
geltung für ihre Teilnahme an Sitzungen der Schulverbandsversammlung je Sitzung ein Sitzungsgeld in
Höhe von 25,00 €.

4) Der Vorsitzende der Schulverbandsversammlung erhält für seine Tätigkeit eine jährliche Aufwands-
entschädigung von 400,00 €.

Der Stellvertreter des Schulverbandsvorsitzenden erhält für seine Tätigkeit eine jährliche Entschädigung
von 200,00 €.

5) Die Mitglieder der Schulverbandsversammlung erhalten

a) für auswärtige Tätigkeiten Reisekosten und Tagegelder nach den Sätzen der Stufe B des Bayer.
Reisekostengesetzes. Als Dienstreise gilt nicht der Weg zu den Sitzungen der Schulverbandsver-
sammlung, die am üblichen Sitzungsort, insbesondere an dem in § 12 Abs. 2 der Geschäftsord-
nung des Schulverbandes genannten Ort stattfinden;

b) wenn sie Arbeiter oder Angestellte sind, Entschädigung für den nachgewiesenen Verdienstaus-
fall;

c) wenn sie selbständig Tätige sind, für den entstandenen Verdienstausfall einen Pauschalsatz von
20,00 € je volle Stunde Sitzungsdauer, soweit die Sitzungen nicht werktags nach 19.00 Uhr oder
an Samstagen, Sonn- und gesetzlichen Feiertagen stattfinden;

d) wenn sie keine Ersatzansprüche nach b) und c) haben, wenn ihnen jedoch im beruflichen oder
häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch des Nachholen versäumter
Arbeit oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, unter den in
Buchst. c) genannten Voraussetzungen eine Pauschalentschädigung von 20,00 € für jede volle
Stunde Sitzungsdauer. Ob die Voraussetzungen nach Satz 1 vorliegen, entscheidet die Schulver-
bandsversammlung unter Ausschluss des Betroffenen.

6) Die Entschädigungen nach Abs. 5 werden nur auf Antrag gewährt.

§ 3
Finanzierungsbedarf

1) Der gesamte Finanzbedarf des Schulverbandes wird gemäß Art. 9 Abs. 7 Satz 1 - 3 BaySchFG nach
den Schülerzahlen am 01.10. des Jahres, das dem Haushaltsjahr vorangeht auf die Mitglieder des Schul-
verbandes umgelegt. Es wird eine Verwaltungs- und bei Bedarf eine Investitionsumlage erhoben.
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2) Die Schulverbandsumlage ist in vierteljährlichen Teilbeträgen jeweils zum 25.01./25.04./25.07. und
25.10. fällig. Ist die Haushaltssatzung noch nicht erlassen, so sind jeweils Vorauszahlungen nach der Um-
lageschuld des Vorjahres zu leisten.

§ 4
Rechnungsprüfung

Die Prüfung der Jahresrechnung obliegt der Schulverbandsversammlung.

§ 5
Inkrafttreten

Die Verbandssatzung tritt am 01.01.2023 in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Verbandssatzung vom 23.06.2020 außer Kraft.

Kirchheim i. Schw., 21. Dezember 2022
SCHULVERBAND KIRCHHEIM I. SCHW.

Susanne Fischer
Vorsitzende

II.

Die Verbandssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

III.

Die Satzung wird gemäß Art. 9 Abs. 9 BaySchFG und Art. 24 KommZG bekannt gemacht. Sie liegt in der
Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Kirchheim i. Schw. während der allgemeinen Geschäftszei-
ten zur Einsichtnahme auf.

Kirchheim i. Schw., 21. Dezember 2022
VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT KIRCHHEIM I. SCHW.

PhDr. Dominik Leder
Leiter der Geschäftsstelle
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24 - 6341.1

Satzung
zur Kostenerstattung nach §§ 135 a – 135 c Baugesetzbuch (BauGB)

Vom 13.12.2022

Aufgrund von § 135c Baugesetzbuch i.d.F. der Neufassung des Baugesetzbuchs vom 27. August 1997
(BGBl. I S. 2141) und aufgrund der Art. 17 ff, Art. 26 Abs. 1 des Gesetzes über die Kommunale Zusammen-
arbeit (KommZG), der Verbandssatzung des Zweckverbands Industrie- und Gewerbepark A 96 vom
21.09.2010, zuletzt geändert am 16.04.2014, des Art. 23 Satz 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Bayern (GO) erlässt der Zweckverband Industrie- und Gewerbepark A 96 folgende Satzung:

§ 1
Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen

Kostenerstattungsbeträge für die Durchführung von zugeordneten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
werden nach den Bestimmungen des Baugesetzbuchs (BauGB) und dieser Satzung erhoben.

§ 2
Umfang der erstattungsfähigen Kosten

(1) Erstattungsfähig sind die Kosten für die Durchführung von allen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen,
die nach § 9 Abs. 1 a BauGB zugeordnet sind.

(2) Die Durchführungskosten umfassen die Kosten für

1. den Erwerb und die Freilegung der Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen,
2. die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen einschließlich ihrer Planung, Fertigstellungs- und Ent-

wicklungspflege.

Dazu gehört auch der Wert der von der Gemeinde aus ihrem Vermögen bereitgestellten Flächen im
Zeitpunkt der Bereitstellung.

(3) Die Ausgestaltung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen einschließlich deren Durchführungsdauer
ergibt sich aus den Festsetzungen des Bebauungsplans in Verbindung mit den in der Anlage dargestellten
Grundsätzen. Der Bebauungsplan kann im Einzelfall von den in der Anlage beschriebenen Grundsätzen
Abweichungen vorsehen. Dies gilt entsprechend für Satzungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB.

§ 3
Ermittlung der erstattungsfähigen Kosten

Die erstattungsfähigen Kosten werden nach den tatsächlichen Kosten ermittelt.
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§ 4
Verteilung der erstattungsfähigen Kosten

Die nach §§ 2, 3 erstattungsfähigen Kosten werden auf die nach § 9 Abs. 1 a BauGB zugeordneten
Grundstücke nach Maßgabe der zulässigen Grundfläche (§ 19 Abs. 2 BauNVO) verteilt. Ist keine zulässige
Grundfläche festgesetzt, wird die überbaubare Grundstücksfläche zugrunde gelegt. Für sonstige selbstän-
dige, versiegelbare Flächen gilt die versiegelbare Fläche als überbaubare Grundstücksfläche.

§ 5
Anforderungen von Vorauszahlungen

Die Gemeinde kann für Grundstücke, für die eine Kostenerstattungspflicht noch nicht oder nicht in
vollem Umfang entstanden ist, Vorauszahlungen bis zur Höhe des voraussichtlichen Kostenerstattungs-
betrages anfordern, sobald die Grundstücke, auf denen Eingriffe zu erwarten sind, baulich oder gewerb-
lich genutzt werden dürfen.

§ 6
Fälligkeit des Kostenerstattungsbetrages

Der Kostenerstattungsbetrag wird einen Monat nach Bekanntgabe der Anforderung fällig.

§ 7
Ablösung

Der Kostenerstattungsbetrag kann abgelöst werden. Der Ablösebetrag bemisst sich nach der voraus-
sichtlichen Höhe des zu erwartenden endgültigen Erstattungsbetrages.

§ 8
Inkrafttreten

Die Satzung tritt einen Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Erkheim, 13. Dezember 2022
ZWECKVERBAND INDUSTRIE- UND GEWERBEPARK A96

Christa Bail
Verbandsvorsitzende

Anlage zu § 2 Abs. 3 der Satzung zur Kostenerstattung nach §§ 135 a – 135 c Baugesetzbuch (BauGB)

Grundsätze für die Ausgestaltung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

1. Anpflanzung/Aussaat von standortheimischen Gehölzen, Kräutern und Gräsern

1.1  Anpflanzung von Einzelbäumen

-  Schaffung günstiger Wachstumsbedingungen durch Herstellen der Vegetationstragschicht nach
DIN 18915 und der Pflanzgrube gem. DIN 18916

-  Anpflanzung von Hochstammbäumen mit einem Stammumfang der Sortierung 18/20
-  Verankerung der Bäume und Schutz vor Beschädigungen sowie Sicherung der Baumscheibe
-  Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 4 Jahre
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1.2  Anpflanzung von Gehölzen, freiwachsenden Hecken und Waldmänteln

-  Schaffung günstiger Wachstumsbedingungen durch Bodenvorbereitung nach DIN 18915 - An-
pflanzung von Bäumen I. Ordnung mit einem Stammumfang der Sortierung 18/20, Bäumen II. Ordnung
mit einem Stammumfang der Sortierung 16/18, Heistern 150/175 hoch und zweimal verpflanzten Sträu-
chern je nach Art in der Sortierung 60/80, 80/100 oder 100/150 hoch;
für Pflanzungen von Straucharten in der freien Landschaft und bei Waldmänteln ist bevorzugt autochtho-
nes Pflanzmaterial zu verwenden. Bei Pflanzungen von Baumarten an Waldmänteln sind die Vorgaben des
Forstvermehrungsgutgesetzes zu beachten.
Bäume erster Ordnung sind (hochwüchsige) Großbäume ab 20 m Wuchshöhe, z. B. Ahorn, Birke, Eiche,
Esche, Fichte;
Bäume zweiter Ordnung sind mittelgroße Bäume mit einer Wuchshöhe zwischen 10 und 20 m, z. B. Feld-
ahorn, Blaufichte, Haselnussbaum;
Bäume dritter Ordnung (kleinwüchsige) Kleinbäume bzw. große Sträucher mit einer Wuchshöhe bis zu
10 m, z. B. Fächerahorn, Trauerbirke, Zuckerhutfichte.

-  je 100 qm je 1 Baum I. Ordnung, 2 Bäume II. Ordnung, 5 Heister und 40 Sträucher
-  Verankerung der Gehölze und Erstellung von Schutzeinrichtungen
-  Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 3 Jahre

1.3  Schaffung von Streuobstwiesen

-  Schaffung günstiger Wachstumsbedingungen durch Bodenvorbereitung nach DIN 18915
-  Anpflanzung von Obstbaumhochstämmen und Befestigung der Bäume
-  je 100 qm ein Obstbaum der Sortierung 10/12
-  Einsaat Gras-/Kräutermischung
-  Erstellung von Schutzeinrichtungen
-  Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 5 Jahre

1.4  Anlage von naturnahen Wiesen und Krautsäumen

-  Schaffung geeigneter Wachstumsbedingungen durch Bodenvorbereitung nach DIN 18915; (für
Magerwiesen Schaffung nährstoffarmer Standortverhältnisse)

-  Einsaat von Wiesengräsern und Kräutermischungen, bevorzugt aus autochthonem Saatgut oder
durch Aufbringen von Mähgut aus artenreichen, naturnahen Wiesen oder Kräutersäumen

-  Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 5 Jahre

2.  Herstellung und Renaturieren von Wasserflächen

2.1  Herstellung von Stillgewässern

-  Aushub und Einbau bzw. Abfuhr des anstehenden Bodens
-  ggf. Abdichtung des Untergrundes mit natürlichen Materialien
-  Anpflanzung standortheimischer Pflanzen dieses Lebensraumstyps, insbesondere der Verlan-

dungszone
-  Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 5 Jahre

2.2  Renaturierung von Still- und Fließgewässern

-  Offenlegung und Rückbau von technischen Ufer- und Sohlbefestigungen
-  Gestaltung der Ufer und Einbau natürlicher Baustoffe unter Berücksichtigung ingenieurbiologi-

scher Vorgaben
-  Anpflanzung standortheimischer Pflanzen diese Lebensraumstyps, insbesondere der Uferzone
-  ggf. Entschlammung auf Teilflächen
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-  Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 5 Jahre

2.3  Anlage von Retentionsräumen zum Auen-/Hochwasserschutz

-  Modellierung und ökologisch wirksame Gestaltung des Retentionsraums
-  Pflanzung standortheimischer Gehölze
-  Entfernen einzelner Gehölze
-  Nutzungsextensivierung (z.B. durch Anlage von extensiv bewirtschaftetem Dauergrünland)
-  Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 5 Jahre

3.  Entsiegelung und Maßnahmen zur Verbesserung der Grundwasserspende

3.1  Entsiegelung befestigter Flächen und Steigerung der Versickerungsleistung

-  Ausbau und Abfuhr wasserundurchlässiger Beläge
-  Aufreißen wasserdurchlässiger Unterbauschichten
-  Einbau wasserdurchlässiger, verdichteter Deckschichten
-  ggf. Aufbringen von Oberboden
-  Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 1 Jahre

3.2  Maßnahmen zur Verbesserung der Grundwasserneubildung und Wiedervernässung

-  Schaffung von Gräben und Mulden zur Regenwassersammlung und             -versickerung
-  Rückbau/Anstau von Entwässerungsgräben, Verschließen von Drainagen
-  Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 2 Jahre

4.  Maßnahmen zur Extensivierung

4.1  Umwandlung von Acker bzw. intensivem Grünland in Acker- und Grünlandbrache

-  Nutzungsaufgabe und Entwicklung durch natürliche Sukzession
-  Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 1 Jahr

4.2  Umwandlung von Acker in Ruderalflur

-  ggf. Abtragen und Abtransport des Oberbodens
-  ggf. Aufbringen von Mähgut aus artenreichen, naturnahen Säumen
-  Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 1 Jahr

4.3  Umwandlung von Acker in extensiv genutztes Grünland

-  Bodenvorbereitung, ggf. Abtragen und Abtransport des Oberbodens zur Herstellung nährstoffar-
mer Standortverhältnisse

-  Einsaat von Wiesengräser- und Kräutermischung, bevorzugt aus autochthonem Saatgut oder
durch Aufbringen von Mähgut aus artenreichen, naturnahen Wiesen oder Kräutersäumen

-  ggf. Lenkung der Entwicklung durch Mahd auf Teilflächen
-  Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 10 Jahre

4.4  Entwickeln von naturnahen Wiesen und Kräutersäumen durch Düngerverzicht und zweimalige
Mahd mit Mähgutentfernung

-  Mahd mit Mähwerken nach festgelegten Schnittzeitpunkten (in der Regel dem 15.6. und nach
dem 1.8. eines jeden Jahres)

-  Abräumen und Abtransport des Mähgutes



- 346 -

KABl. Nr. 45/2022

-  Verwertung des Mähgutes oder sachgerechte, externe Grüngutkompostierung
-  Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 15 Jahre

4.5  Entwickeln von naturnahen Wiesen und Kräutersäumen durch Entbuschung und regelmäßiger
Mahd mit Mähgutentfernung

-  Beseitigen von Gehölzanflug, Stockausschlägen sowie von Altgrasbeständen
-  Bergen und Abführen des Schnittgutes mit Verwertung oder sachgerechter, externer Grüngut-

kompostierung
-  in den folgenden Jahren Mahd mit Mähwerken nach festgelegen Schnittzeitpunkten (in der Regel

dem 15.6. und nach dem 1.8. eines jeden Jahres)
-  Abräumen des Mähgutes
-  Verwertung des Mähgutes oder sachgerechte, externe Grüngutkompostierung
-  Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 15 Jahre

4.6  Anlage von naturnahen Feuchtwiesen durch Wiedervernässung

-  Abdichten von Drainageausläufen und Gräben oder Herstellen eines Einstaus von Gräben durch
Einbau von einfachen Stauwehren

-  Mahd mit Mähwerken nach festgelegten Schnittzeitpunkten (in der Regel dem 15.6. und nach
dem 1.8. eines jeden Jahres)

-  Abräumen des Mähgutes
-  Verwertung des Mähgutes oder sachgerechte, externe Grüngutkompostierung
-  Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 15 Jahre

4.7  Aufwertung von degradierten Mooren durch Wiedervernässung

-  Wiederherstellen eines naturnahen Wasserregimes
-  ggf. Abdichten von Drainageausläufen und Gräben oder Herstellen eines Einstaus von Gräben

durch Einbau von einfachen Stauwehren
-  regelmäßige Kontrolle des Wasserbestandes
-  Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 20 Jahre

4.8  Entwickeln/Herstellen von Magerrasen durch Abschieben von Oberboden

-  Aufbringen von Schnittgut aus Magerrasen im Umfeld oder Heublumensaat
-  In den ersten 4 Jahren keine Pflegemaßnahmen
-  Mahd mit Mähwerken nach festgelegten Schnittzeitpunkten (in der Regel dem 15.6. und nach

dem 1.8. eines jeden Jahres) oder Beweidung nach naturschutzfachlicher Vorgabe
-  Abräumen des Mähgutes
-  Verwertung des Mähgutes oder sachgerechte, externe Grüngutkompostierung
-  Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 20 Jahre

5. Aufwertung von Waldflächen

5.1  Anlage standortgerechter Wälder

-  Schaffung günstiger Wachstumsbedingungen durch Bodenvorbereitung
-  Aufforstung mit standortgerechten Arten: 300 – 400 Stück je ha (je nach Baumart), Pflanzen

3-5 jährig, Höhe 80-120 cm. Dabei sind die Vorgaben des Forstvermehrungsgutgesetzes zu beachten.
-  Erstellung von Schutzeinrichtungen
-  ggf. Nachpflanzungen
-  Fertigstellung- und Entwicklungspflege: 5 Jahre
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5.2 Maßnahmen zur Aufwertung von Verjüngungsbeständen oder Umbau- bzw. Unterbaubestän-
den

-  Erhöhung des Laubholzanteils bzw. des Laubmischholzanteils einschließlich der Tanne
-  Gruppen- bis horstweise Einbringung. Dabei sind die Vorgaben des Forstvermehrungsgutgesetzes

zu beachten
-  ggf. Erstellung von Schutzeinrichtungen
-  ggf. Abtransport des anfallenden Schnittguts bzw. Holzes
-  Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 10 Jahre

5.3  Maßnahmen zur Aufwertung von Pflegebeständen

-  Erhöhung des Laubholzanteils bzw. des Laubmischholzanteils einschließlich der Tanne durch
Waldpflege

-  Durchforstung oder Pflegemaßnahmen zur Förderung einzelner Arten
-  ggf. Abtransport des anfallenden Schnittguts bzw. Holzes
-  ggf. Erstellung von Schutzeinrichtungen
-  Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: in Abhängigkeit von der Maßnahme zwischen 5 und 15

Jahren, z.B. bei mehreren Durchforstungs- oder Pflegegängen

5.4 Maßnahmen zur Entwicklung oder Aufwertung von besonderen Standorten im Wald

5.4.1 Wiedervernässung von Moor- und Sumpfwäldern – siehe Ziffer 4.7

5.4.2 Renaturierung von Fließgewässerabschnitten – Ziffer 2.2

5.4.3 Erstmaßnahmen zur Offenhaltung naturschutzfachlich wertvoller, aber zuwachsender Waldblö-
ßen – siehe Ziffer 4.5

5.4.4 Verzicht auf Nutzung von Altbaumgruppen

-  ggf. Maßnahmen zur Verkehrssicherung
-  Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 1 Jahr

5.4.5 Aufwertung bestehender Mittel- oder Niederwälder

-  Einschlag und ggf. Abtransport des Schnittgutes/Holzes
-  ggf. Erstellung einer Zufahrtsmöglichkeit
-  ggf. Maßnahmen zur Verkehrssicherung
-  ggf. Ergänzungspflanzungen
-  ggf. Erstellung von Schutzeinrichtungen
-  Fertigstellungs- und Entwicklungspflege in Abhängigkeit von der Maßnahme: 5 Jahre

5.4.6 Verbesserungen von Moor-, Bruch-, Sumpf- und Auwäldern sowie Wäldern trockenwarmer
Standorte, Schlucht-, Block- und Hangschuttwäldern

-  ggf. Erstellung von Schutzeinrichtungen
-  ggf. Ergänzungspflanzungen. Dabei sind die Vorgaben des Forstvermehrungsgutgesetzes zu be-

achten
-  Pflegemaßnahmen
-  Einschlag und ggf. Entnahme von Einzelbäumen
-  Fertigstellungs- und Entwicklungspflege in Abhängigkeit von der Maßnahme zwischen 5 und 15

Jahren, z.B. bei mehreren Durchforstungs- oder Pflegegängen
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5.4.7 Schaffung von Waldrändern – siehe Ziffer 1.2

5.4.8 Maßnahmen auf Waldflächen um Voraussetzungen zur Ausweisung von Naturwaldreservaten
oder Naturschutzgebieten zu schaffen

-  ggf. Maßnahmen zur Verkehrssicherung
-  Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 1 Jahr

24 - 9410.0

Haushaltssatzung
der Verwaltungsgemeinschaft Memmingerberg,

Landkreis Unterallgäu, für das Haushaltsjahr 2023

I.

Aufgrund der Art. 8 Abs. 2, Art. 10 Verwaltungsgemeinschaftsordnung (VGemO), Art. 40 ff des Gesetzes
über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) sowie Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO) erlässt die
Verwaltungsgemeinschaft Memmingerberg folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im

VERWALTUNGSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 2.129.500 €

und im

VERMÖGENSHAUSHALT in den Einnahmen und Ausgaben mit 410.000 €

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird
auf 0 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

VERWALTUNGS- UND INVESTITIONSUMLAGE

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf zur Finanzierung von Ausgaben im Verwal-
tungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 1.738.500 € festgesetzt und nach dem Verhältnis
der Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden bemessen.
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2. Für die Berechnung der Umlagen wurde die maßgebende Einwohnerzahl nach dem Stand vom
31.12.2021 auf 11.212 Einwohner festgesetzt:

Die Verwaltungsumlage wird je Einwohner auf 155,06 € festgesetzt.

3. Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan
wird auf 350.000 € festgesetzt.

§ 6

Weitere Vorschriften, die sich auf die Einnahmen und Ausgaben und den Stellenplan beziehen, werden
nicht aufgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2023 in Kraft.

Memmingerberg, 19. Dezember 2022
VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT MEMMINGERBERG

Osterrieder
Gemeinschaftsvorsitzender

II.

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

III.

Die Haushaltssatzung mit Anlagen wird gem. Art. 10 Abs. 2 Satz 3 VGemO, Art. 40 KommZG und Art. 65
Abs. 3 Satz 3 GO bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der Geschäfts-
stelle der Verwaltungsgemeinschaft Memmingerberg, Benninger Straße 3, 87766 Memmingerberg, wäh-
rend der allgemeinen Dienststunden öffentlich zugänglich gemacht und zur Einsicht bereitgelegt.

Alex Eder
Landrat


